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NIEDERSCHRIFT 
über die Beratungen und Beschlüsse in der 

Gemeinderatssitzung 1/2024 am Montag, 19.02.2024, 
um 19.00 Uhr im Gemeindeamt Nikolsdorf. 

Die Mitglieder wurden mit schriftlicher Einladung vom 10.02.2024 unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung verständigt. Weiters war die Sitzung durch öffentlichen Anschlag an der Amtstafel vom 
10.02.2024 bis 20.02.2024 bekanntgemacht. 
In geheimer Sitzung behandelt: keine Tagesordnungspunkte 
Im Übrigen ist die Sitzung öffentlich. 
Anwesend: Vorsitzender: Bgm Georg Rainer, 

Gerald Standteiner, Florian Pichler, Lukas Hanser;  
Karl Plautz, Dieter Mayr-Hassler, Karl Winkler, Mag. Christopher Stadler, Niklas 
Simoner, Mathias Hanser; Ersatzmitglied Gertraud Lindsberger 

Entschuldigt:  Isabell Huber 
Außerdem anwesend: Gemeindesekretär Bernhard Wurzer als Schriftführer 
Sonstige anwesende Personen: 

Mag. Ferdinand Mossegger (bei Tagesordnungspunkten 1 und 2) 
Finanzverwalter Siegmund Plautz und Michael Jans-Perfler 

Beginn: 19.00 Uhr ....................................................................................................... Ende: 21.45 Uhr 

Tagesordnung 
1. Projekt Fernwärme Nikolsdorf 
2. Grundverkauf Gst 1083/1 KG Nikolsdorf GGAG Grolitsch-Zabrat an REO 
3. LWL-Ausbau Lindsberg – Umsetzung 
4. Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet Nikolsdorf Süd – Auftragsvergabe 
5. Flächenwidmungsplan – Fortschreibung 
6. Bebauungsplan im Bereich der Grundstücke 1108/4, 1108/5, 1108/6, 1108/7, 1108/8, 1109/9, 

1108/10, 1108/11, 1108/12, 1108/13, alle KG Nikolsdorf 
7. Kinderspielplatz Sportplatz – Sanierung 
8. Subventionsansuchen a) Schützenkompanie b) Anna-Schutzhaus 
9. Zweckzuschuss zur Finanzierung der Gebührenbremse – Variantenwahl 
10. Haushaltsstellenüberschreitungen 
11. Jahresrechnung 2023 
12. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
13. Personalangelegenheiten 
14. 5Euro-Wohnanlage – Wohnungsvergabe (Top 5) 
 
zu 1) Projekt Fernwärme Nikolsdorf 

Mag. Ferdinand Mossegger, Geschäftsführer der Regionalenergie Osttirol, informiert über das 
Projekt „Fernwärme Nikolsdorf“.  
Nach einer im März 2022 durchgeführten Interessentenerhebung wurde am 9. Juni 2022 eine 
erste allgemeine Informationsveranstaltung abgehalten. Im Dezember 2022 wurden vom 
Geschäftsführer alle angemeldeten Objekte besichtigt. Abgesehen von den bereits bisher 
versorgten Objekten gibt es derzeit – außer den bereits versorgten Objekten – 74 neue 
Interessenten. Der Standort für das Fernheizwerk ist auf dem Grundstück 1083/1 KG Nikols-
dorf vorgesehen, welches seit 21.10.2023 rechtskräftig als Gewerbegebiet gewidmet ist und 
von der Gemeindegutsagrargemeinschaft Grolitsch-Zabrat käuflich erworben werden soll. Am 
29. Februar 2024 ist die Abhaltung einer weiteren allgemeinen Informationsveranstaltung 
geplant. Mit den tatsächlich anschlusswilligen Objekteigentümern sollen in weiterer Folge die 
entsprechenden Verträge abgeschlossen werden, um auf dieser Grundlage schließlich mit der 
konkreten Planung und Umsetzung des Vorhabens beginnen zu können. 

zu 2) Grundverkauf Gst 1083/1 KG Nikolsdorf GGAG Grolitsch-Zabrat an REO 
Der vorliegende Kaufvertragsentwurf wurde dem Gemeinderat bereits vor der Sitzung zuge-
sandt. 
Nach Erörterung durch den Bürgermeister und Möglichkeit zur Beratung fasst der Gemeinde-
rat auf Antrag des Bürgermeisters mit 11 Ja-Stimmen einstimmig folgenden Beschluss: 
Dem von der Gemeindegutsagrargemeinschaft Grolitsch-Zabrat vorgesehenen Verkauf des 
Grundstücks 1083/1 KG Nikolsdorf laut dem vorliegenden Kaufvertragsentwurf des Notariats 
Mag. Roland Hausberger um 70 Euro pro Quadratmeter an die Regionalenergie Osttirol reg. 
Gen.mbH zur Nutzung als Standort für das Fernheizwerk Nikolsdorf wird zugestimmt. 
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zu 3) LWL-Ausbau Lindsberg – Umsetzung 
Der Bürgermeister berichtet über den aktuellen Stand im Zusammenhang mit dem Ausbau 
des Lichtwellenleiternetzes für die Bergsiedlungen. Der Bereich Michelsberg wird über den 
Planungsverband erschlossen. Von der TINETZ wird ein Projekt für eine Erdverkabelung von 
Lengberg nach Lindsberg (Mittelspannung) ausgearbeitet. Im Falle der Umsetzung bestünde 
die Möglichkeit einer Mitverlegung des Lichtwellenleiterkabels durch die Gemeinde. Mögli-
cherweise kann auf dieselbe Weise im Jahr 2025 der LWL-Ausbau für den Bereich Plone-
Damer durchgeführt werden. 

zu 4) Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet Nikolsdorf Süd – Auftragsvergabe 
Nach Erörterung durch den Bürgermeister und Möglichkeit zur Beratung fasst der Gemeinde-
rat auf Antrag des Bürgermeisters mit 11 Ja-Stimmen einstimmig folgenden Beschluss: 
Im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung der Oberflächenentwässerungsanlage im 
Bereich des Gewerbegebiets Nikolsdorf Süd wird hinsichtlich der Aufteilung der abzurech-
nenden Gesamtkosten folgendem Kostenschlüssel zugestimmt: 
Firma Holzbau Hofer GmbH: ............ 28 % 
Winkler Hackgut GmbH: .................. 13 % 
Gemeinde Nikolsdorf:  ..................... 59 % 

Nach Erörterung durch den Bürgermeister und Möglichkeit zur Beratung fasst der Gemeinde-
rat auf Antrag des Bürgermeisters mit 11 Ja-Stimmen einstimmig folgenden Beschluss: 
Seitens der Gemeinde Nikolsdorf wird der Erteilung des Auftrages an die Firma OSTA für die 
Errichtung der geplanten Oberflächenwasserbeseitigungsanlage im Gewerbegebiet Nikolsdorf 
Süd – Gesamtbetrag 140.475,31 Euro inkl. USt. – unter der Bedingung zugestimmt, dass die 
Gemeinde für den von ihr zu tragenden 59%-Anteil eine eigene Rechnung erhält. 

zu 5) Flächenwidmungsplan – Fortschreibung 
Der örtliche Raumplaner hat zur erforderlichen Anpassung des Flächenwidmungsplanes an 
das fortgeschriebene örtliche Raumordnungskonzept am 16.02.2024 folgende Stellungnahme 
abgegeben: 
Jede Gemeinde hat gem. § 31c Abs. 2 TROG 2022 „ … innerhalb von zwei Jahren nach dem 
Inkrafttreten der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes den Flächenwid-
mungsplan zu ändern, soweit dies zur Vermeidung von Widersprüchen zu den Zielen der 
örtlichen Raumordnung nach diesem Gesetz und zu den Festlegungen des fortgeschriebenen 
örtlichen Raumordnungsgesetzes erforderlich ist“. Das örtliche Raumordnungskonzept der 
Gemeinde Nikolsdorf ist nun seit 04.10.2021 in Kraft. Im Sinne o.a. Ausführungen sowie 
gemäß § 9 Abs. 1 des Verordnungstextes sind folgende geringfügige Anpassungen notwen-
dig: 
Es erfolgen in der Überarbeitung des Gesamtflächenwidmungsplanes lediglich geringfügige 
Anpassungen: 

 Teilbereiche der Gp. 1381/6 und 1309 KG Lengberg, Gp. 929, 1092/3, 930/2, 930/1, 
18/9, 1093/1, 14/12, 1164, 1182, 36/1, 1215, 1179, 926/2, 14/15, 145/1, 1253, 1105/2, 
1227, 437/20, 1, 101, 146, 1169, 104, 105, 1200, 1189, 43/3, 1209, 356/1, 1111, 943, 
926/2, 356/6, 1108/1, 354/7, 244/4, 244/3, 1154/3, 1082, 1181, 1206, 1166, 1078, 
75/2, 926/2, 1076/2, 61/6, 43/3, 56/2, 43/5, 1208, 55/5 und 43/7 KG Nikolsdorf, Gp. 
422/1, 781/2, 786, 799, 877, 816 und 791 KG Nörsach. 

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Grundstücke, die aufgrund des aktuellen 
Katasters keine einheitliche (Bauplatz)Widmung im Sinne des § 2 Abs. 12 TBO 2022 
aufweisen. Unter Bezugnahme auf § 31c Abs. 2 TROG 2022 werden mit den Anpassungen 
des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Nikolsdorf alle Widersprüche zum örtlichen 
Raumordnungskonzept beseitigt. 
Folgende Beschlussfassung kann empfohlen werden: 

 Anpassung des Flächenwidmungsplanes an das fortgeschriebene örtliche Raumord-
nungskonzept der Gemeinde Nikolsdorf im Bereich Gp. 1381/6 und 1309 KG Leng-
berg, Gp. 929, 1092/3, 930/2, 930/1, 18/9, 1093/1, 14/12, 1164, 1182, 36/1, 1215, 
1179, 926/2, 14/15, 145/1, 1253, 1105/2, 1227, 437/20, 1, 101, 146, 1169, 104, 105, 
1200, 1189, 43/3, 1209, 356/1, 1111, 943, 926/2, 356/6, 1108/1, 354/7, 244/4, 244/3, 
1154/3, 1082, 1181, 1206, 1166, 1078, 75/2, 926/2, 1076/2, 61/6, 43/3, 56/2, 43/5, 
1208, 55/5 und 43/7 KG Nikolsdorf, Gp. 422/1, 781/2, 786, 799, 877, 816 und 791 KG 
Nörsach zur Schaffung einer einheitlichen (Bauplatz)Widmung im Sinne des § 2 Abs. 
12 der Tiroler Bauordnung 2022 – TBO 2022 entsprechend der detaillierten Auf-
schlüsselung der Umwidmungen im Anhang bzw. den Ausführungen des eFWP. 
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Nach Erörterung durch den Bürgermeister, Hinweis auf die Gemeindevorstandssitzung und 
Möglichkeit zur Beratung fasst der Gemeinderat auf Antrag des Bürgermeisters mit 11 Ja-
Stimmen einstimmig folgenden Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt unter Zugrundelegung der Stellungnahme des örtlichen Raum-
planers vom 16.02.2024 die 

 Anpassung des Flächenwidmungsplanes an das fortgeschriebene örtliche Raumord-
nungskonzept der Gemeinde Nikolsdorf im Bereich Gp. 1381/6 und 1309 KG Leng-
berg, Gp. 929, 1092/3, 930/2, 930/1, 18/9, 1093/1, 14/12, 1164, 1182, 36/1, 1215, 
1179, 926/2, 14/15, 145/1, 1253, 1105/2, 1227, 437/20, 1, 101, 146, 1169, 104, 105, 
1200, 1189, 43/3, 1209, 356/1, 1111, 943, 926/2, 356/6, 1108/1, 354/7, 244/4, 244/3, 
1154/3, 1082, 1181, 1206, 1166, 1078, 75/2, 926/2, 1076/2, 61/6, 43/3, 56/2, 43/5, 
1208, 55/5 und 43/7 KG Nikolsdorf, Gp. 422/1, 781/2, 786, 799, 877, 816 und 791 KG 
Nörsach zur Schaffung einer einheitlichen (Bauplatz)Widmung im Sinne des § 2 Abs. 
12 der Tiroler Bauordnung 2022 – TBO 2022 entsprechend der detaillierten Auf-
schlüsselung der Umwidmungen im Anhang bzw. den Ausführungen des eFWP. 

Zu diesem Zweck werden die von Raumgis Kranebitter ausgearbeiteten Planentwürfe für den 
Zeitraum von vier Wochen zur allgemeinen Einsicht im Gemeindeamt Nikolsdorf aufgelegt. 
Personen, die in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, und Rechtsträgern, die in der 
Gemeinde eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das Recht zu, bis spätestens 
eine Woche nach dem Ablauf der Auflegungsfrist eine schriftliche Stellungnahme zu diesem 
Entwurf abzugeben. 
Der Beschluss betreffend die gegenständliche Änderung des Flächenwidmungsplanes wird 
nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellung-
nahme zu den Entwürfen von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 

zu 6) Bebauungsplan im Bereich der Grundstücke 1108/4, 1108/5, 1108/6, 1108/7, 
1108/8, 1109/9, 1108/10, 1108/11, 1108/12, 1108/13, alle KG Nikolsdorf 
Zur Aufhebung des Bebauungsplanes im Bereich der Gp. 1108/4, 1108/5, 1108/6, 1108/7, 
1008/8, 1108/9, 1108/10, 1108/11, 1108/12, 1108/13, alle KG Nikolsdorf, wurde vom örtlichen 
Raumplaner am 19.02.2024 folgende Stellungnahme abgegeben: 
Im gegenständlichen Bereich besteht aktuell ein Bebauungsplan (Gemeinderatsbeschluss 
vom 09.10.2002, aufsichtsbehördlich geprüft am 05.12.2022), der u.a. folgende Festlegungen 
beinhaltet: 

 Offene Bauweise bzw. gekuppelte Bauweise mit dem 0.6 fachen Abstand eines jeden 
Punktes, mind. 4.0 m 

 Bebauungsdichte mindestens 0.20 
 Bebauungsdichte höchstens 0.40 
 Bauplatzgröße höchstens 615.00 m² 
 Anzahl der oberirdischen Geschoße mit höchstens 2 
 jeweils Höhenlage mit 634.50 m.ü.A., 635.00 m.ü.A., 635.50 m.ü.A., 636.50 m.ü.A.0 

637.00 m.ü.A., 638.40 m.ü.A. und 638.50 m.ü.A. 
Gemäß § 121 Abs. 2 TROG 2022 bleiben Bebauungspläne, „ … die am 30. Juni 2005 bestan-
den haben oder die bis zu diesem Zeitpunkt beschlossen worden sind und in denen die Bau-
höhe ausschließlich durch die Anzahl der oberirdischen Geschoße festgelegt wird, weiterhin 
aufrecht …“. Da jedoch u.a. die Angabe der höchstzulässigen Bebauungsdichte von 0.40 im 
Hinblick auf die wesentlichen Aufgaben und Ziele der örtlichen Raumordnung eine weitere 
bauliche Entwicklung erschweren könnte, kann diese Festlegung herausgenommen werden. 
Gem. § 62.1 TROG 2022 müsste jedoch jeweils ein oberster Gebäudepunkt über Adria 
angegeben werden Da Bebauungspläne immer für einen funktional zusammenhängenden 
Bereich festzulegen sind, aktuell die TBO anzuwenden ist und auch die Angabe einer 
Höhenlage – weder für die noch unbebauten Gp. 1108/4, 1108/5, 1108/6, 1108/7, 1108/12, 
aber auch nicht mehr für die bebauten Gp. 1108/8, 1108/9, 1108/10, 1108/11, 1108/13 – 
erforderlich scheint, kann der Bebauungsplan für diesen Bereich aufgehoben werden. Auf das 
entsprechende Verfahren gem. § 64 Abs. 7 wird ausdrücklich verwiesen. 
Nach Erörterung durch den Bürgermeister und Möglichkeit zur Beratung fasst der Gemeinde-
rat auf Antrag des Bürgermeisters mit 11 Ja-Stimmen einstimmig folgenden Beschluss: 
Auf Grund der Stellungnahme des örtlichen Raumplaners vom 19.02.2024 wird der Einleitung 
eines Verfahrens gemäß § 64 Abs. 7 TROG 2022 zur Aufhebung des am 09.10.2022 be-
schlossenen Bebauungsplans für die Grundstücke 1108/4, 1108/5, 1108/6, 1108/7, 1108/8, 
1108/9, 1108/10, 1108/11, 1108/12 und 1108/13, KG Nikolsdorf, sowie des am 22.03.2023 
beschlossenen Bebauungsplans für das Grundstück 1108/5 KG Nikolsdorf zugestimmt. 
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zu 7) Kinderspielplatz Sportplatz – Sanierung 
Nach Erläuterung durch Siegmund Plautz, Erörterung durch den Bürgermeister und Möglich-
keit zur Beratung fasst der Gemeinderat auf Antrag des Bürgermeisters mit 11 Ja-Stimmen 
einstimmig folgenden Beschluss: 
Die Firma Katz & Klumpp wird entsprechend den Angeboten vom 14.09.2023, 29.09.2023, 
13.10.2023 und 24.01.2024 mit der Lieferung und teilweisen Montage der Spielgeräte für den 
Kinderspielplatz im Bereich des Sportplatzes – Gesamtpreis Euro 33.645,74 beauftragt. 

zu 8) Subventionsansuchen a) Schützenkompanie b) Anna-Schutzhaus 
a) Subventionsansuchen Schützenkompanie: 
Nach Erörterung durch den Bürgermeister und Möglichkeit zur Beratung fasst der Gemeinde-
rat auf Antrag des Bürgermeisters mit 11 Ja-Stimmen einstimmig folgenden Beschluss: 
Auf Grund des Ansuchens vom 17.01.2024 wird der Schützenkompanie Nikolsdorf für die Er-
neuerung des Schießstandes, die Neuanschaffung von Druckluftgewehren und die Renovie-
rung des Schützenlokales seitens der Gemeinde Nikolsdorf ein einmaliger Zuschuss in Höhe 
von 3.500 Euro gewährt. 
b) Subventionsansuchen Anna-Schutzhaus: 
Nach sachlicher Beratung wird vorgeschlagen, seitens der Gemeindegutsagrargemeinschaft 
Trattenberg einen Zuschuss von 1.000 Euro zu leisten. Ein Beschluss wird nicht gefasst. 

zu 9) Zweckzuschuss zur Finanzierung der Gebührenbremse – Variantenwahl 
Gemäß den Richtlinien der Landesregierung vom 19. Dezember 2023 zur Abwicklung des 
Zweckzuschusses zur Finanzierung einer Gebührenbremse wurde an die Gemeinde Nikols-
dorf ein Betrag von 14.935 Euro ausbezahlt. Die Mittel sind nach Maßgabe der Richtlinien als 
Förderung an die Abgabenpflichten für den Bereich der Müllabfuhr im Jahr 2024 zu verwen-
den. Eine Mitteilung samt Ausweisung des Betrages und die Gutschrift haben im 2. Quartal 
2024 zu erfolgen. 
Nach Erörterung durch den Bürgermeister und Möglichkeit zur Beratung fasst der Gemeinde-
rat auf Antrag des Bürgermeisters mit 11 Ja-Stimmen einstimmig folgenden Beschluss: 
Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel auf die einzelnen Abgabenpflichten, die 
gemäß § 4 Tiroler Abfallgebührengesetz eine Grundgebühr zu entrichten haben, soll nach der 
Variante A erfolgen (Aufteilung nach der Anzahl der im betreffenden Steuerobjekt gemeldeten 
Hauptwohnsitze zum Stichtag 1. April 2024). 

zu 10) Haushaltsstellenüberschreitungen 
Nach Erörterung durch den Bürgermeister und Möglichkeit zur Beratung fasst der Gemeinde-
rat auf Antrag des Bürgermeisters mit 11 Ja-Stimmen einstimmig folgenden Beschluss: 
Folgenden Haushaltsstellenüberschreitungen im Jahr 2023 wird unter Ausnutzung der ange-
führten Bedeckungsmöglichkeit zugestimmt: 
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Nach Erörterung durch den Bürgermeister und Möglichkeit zur Beratung fasst der Gemeinde-
rat auf Antrag des Bürgermeisters mit 11 Ja-Stimmen einstimmig folgenden Beschluss: 
Folgenden Haushaltsstellenüberschreitungen im Jahr 2024 wird unter Ausnutzung der ange-
führten Bedeckungsmöglichkeit zugestimmt: 

 
zu 11) Jahresrechnung 2023 

Allen Gemeinderatsmitgliedern wurde vor der Sitzung eine Zusammenfassung zugesandt. 
Der Rechnungsabschluss 2023 wird von Kassenverwalter Siegmund Plautz per Power-Point 
in zusammengefasster Form präsentiert und vom Bürgermeister erläutert.  
Mag. Christopher Stadler berichtet als Vorsitzender des Überprüfungsausschusses über die 
am 30.01.2024 durchgeführte Vorprüfung. 
Nach Ermöglichung der Fragestellung übergibt der Bürgermeister den Vorsitz an den Bür-
germeister-Stellvertreter Gerald Standteiner. 
Nach der Möglichkeit für Anfragen und zur Beratung fasst der Gemeinderat auf Antrag des 
Bürgermeister-Stellvertreters mit 10 Ja-Stimmen einstimmig folgenden Beschluss: 
Dem vorliegenden Rechnungsabschluss 2023 mit folgendem Ergebnis wird zugestimmt 
und dem Bürgermeister die Entlastung erteilt: 
Liquide Mittel Kassenabschluss 31.12.2023: 
Girokonto +335.641,47 
Spargiro 240.110,00 
Barkassa +414,23 
Rücklage Kanal +113.841,76 
Rücklage Grundkauf +63.236,27 
Summe Kassenbestand (liquide Mittel) +753.243,73 
Finanzlage laut GHD Jahr 2023: 
Bruttoüberschuss +169.473,20 
Laufender Schuldendienst -130.197,09 
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss) +39.276,11 
Verschuldungsgrad = 76,82% 
Ergebnisrechnung Nettoergebnis mit Haushaltsrücklagen (SA00) +483.753,10 
Finanzierungsrechnung Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung (SA5) +230.933,08 
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Vermögensrechnung - Bilanz 
Eröffnungsbilanz Schlussbilanz Veränderung

31.12.2022 31.12.2023
Langfristiges Vermögen 13.030.788,40 13.277.416,90 246.628,50
Kurzfristiges Vermögen 566.160,10 797.693,63 231.533,53
Bilanzsumme der Aktiva 13.596.948,50 14.075.110,53 478.162,03
Langfristige Fremdmittel 1.107.211,98 1.015.780,00 -91.431,98
Kurzfristige Fremdmittel 107.244,75 57.412,05 -49.832,70
SOPO Investitionszuschüsse 6.408.429,51 6.535.032,41 126.602,90
Nettovermögen (Eigenkapital)* 5.974.062,26 6.466.886,07 492.823,81
Bilanzsumme der Passiva 13.596.948,50 14.075.110,53 478.162,03

. Saldo der Eröffnungsbilanz* 5.423.017,76 5.423.017,76 0,00

. Haushaltsrücklagen 175.802,34 177.078,03 1.275,69

. Kumuliertes Nettoergebnis 375.232,08 858.985,18 483.753,10

. Neubewertungsrücklage 10,08 7.805,10
* 5.974.062,26 6.466.886,07 492.823,81  

Darlehen Stand 31.12.2023 
Bank Austria, Kanaldarlehen -758.067,10 
Raika Lienzer Talboden, LWL Darlehen -217.836,29 
WLF Darlehen WWG Nörsach II -15.189,65 
WLF Darlehen WWG Lengberg IV -1.429,89 
WLF Darlehen WWG Lengberg V -10.085,66 
Summe Schuldenstand (Darlehen) -1.002.608,59 
Immobilien KG Volksschulgebäude 
Girokonto 27276 Stand vom 31.12.2023 +23.911,92 

Der Bürgermeister kehrt in das Sitzungszimmer zurück und übernimmt wieder den Vorsitz. 

zu 12) Anträge, Anfragen und Allfälliges 
a) Bürgermeister: Hinweis auf abgeschlossene Büroerweiterung für Nordkanzlei (Schaffung 

eines zusätzlichen Arbeitsplatzes) 
b) Bürgermeister: Hinweis auf Montage Photovoltaikanlage Volksschule mit Speicher Ende 

Jänner 
c) Bürgermeister: Hinweis auf derzeit laufender Organisation einer Sommerbetreuung auf 

Grund der vorher durchgeführten Bedarfserhebung 
d) Bürgermeister: Hinweis auf Überlegungen zur Festlegung der Höhe der Förderung für die 

Errichtung der Abwasseranlagen im Bereich der Bergsiedlungen 
e) Bürgermeister: Abrechnung Kat – Entscheidung durch Gemeindevorstand 
f) Bürgermeister: Hinweis auf Bestellung von 4 Straßenlampen für Lengberg – davon sollen 

drei neu aufgestellt und eine wegen Beschädigung ausgetauscht werden 
g) Bürgermeister: Hinweis auf Jungbürgerfeier am 17. Mai 
h) Bürgermeister: Hinweis auf Elektrosanierungen bei diversen Gebäuden 
i) Bürgermeister: Hinweis auf Auftragserteilung zur Erstellung eines Nutzwertgutachtens für 

„Ladele“ (ehemaliges Verkehrsbüro) 
j) Bürgermeister: Hinweis auf Gemeinderatsklausur mit Abendessen am 1. März im Grand-

hotel in Lienz 
k) Bürgermeister: Hinweis auf Absicht der Freiwilligen Feuerwehr zur Aufstellung des Mai-

baumes am Vorplatz der Feuerwehrräumlichkeiten – Maibaumversteigerung an diesem 
Standort am 9. Juni wegen Europawahl innerhalb der Verbotszone nicht erlaubt – 
Anrainer sind vorher zu befragen – infolge des sensiblen Bereiches Vorlage eines 
Sicherheitskonzeptes erforderlich 

l) Florian Pichler: Einholung der Zustimmung zur Holzfällung gegen Holzerhalt (größtenteils 
Brennholz) durch Obmann Gerhard Plautz 

m) Mag. Christopher Stadler, Obmann des Überprüfungsausschusses: Hinweis auf Durch-
führung der Kassaprüfung am 30.01.2024 (keine Mängel) 

n) Bgm-Stv Gerald Standteiner: Anregung zur Einführung der Möglichkeit der Versendung 
von Push-Nachrichten über WhatsApp 
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o) Karl Winkler – Bericht als Kulturreferent: Rückschau auf Advent im Dorf, Hinweis auf 
gemeinsame Vereinssitzung im Jänner, Ankündigung Flurreinigungsaktion der Freiwilligen 
Feuerwehr, Flohmarkt – großes Veranstaltungsangebot 

p) Karl Winkler – Hinweis auf beeindruckendes Wegbauprojekt der Bringungsgemeinschaft 
Forstaufschließung Plone-Damer II 

zu 13) Personalangelegenheiten 
Nach Erörterung durch den Bürgermeister und Möglichkeit zur Beratung fasst der Gemeinde-
rat auf Antrag des Bürgermeisters mit 11 Ja-Stimmen einstimmig folgenden Beschluss: 
Die Rufbereitschaftsentschädigung für die beiden Gemeindearbeiter wird – analog zu den 
Landesbediensteten – ab 01.01.2024 von 0,15 % auf 0,20 % von V/2 erhöht. 

zu 14) 5Euro-Wohnanlage – Wohnungsvergabe (Top 5) 
wird vertagt 

g. g. g. 

Bürgermeister: Gemeinderatsmitglieder: Schriftführer: 


